


Geschützt beim Flugbetrieb
SARS-CoV-2 Verhaltensregeln beim Gleitschirm fliegen
Maßgeblich ist die Corona-Verordnung von Baden-Württemberg
Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2: 
CoronaVO v. 9.05.2020 & CoronaVO Sportstätten v. 10.05.2020

Stand 11.5.2020

Wenn der Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann:
 Mund- und Nasen- Bedeckung 

tragen
 Auch an Start- und 

Landeplätzen

Handhygiene:
 Desinfektionsmittel
 Einmalhandschuhe

immer dabei

Nicht zum Start zugelassen:
 Mit Symptomen: Atemwegsinfekt

oder erhöhte Temperatur
 Kontakt zu infizierter Person

in den letzten 14 Tagen

Abstand halten
Keine Ansammlungen 
oder Gruppen bilden

Bei der Flugplanung berücksichtigen:
 Unfallvermeidung hat absolute Priorität
 Meteorologische Flugbedingungen kritisch 

beurteilen
 Trainingsdefizite beachten
 Obligatorisch: Aktuelle Info checken: 

www.gleitschirmclub-wiesental.de

 Zuschauer sind auf Start- und Landeflächen  nicht 
zugelassen – ggfs. bitte darauf hinweisen

 Keine Starterlaubnis ohne Eintrag in die
e-Startliste per e-mail an uli.f.lacher@web.de :
Betreffzeile: gcwstart, Name, Vorname, Straße, HausNr, 
Ort, Tel, Startplatz, Uhrzeit, Startleiter

(Format einhalten - kein weiterer Text)

 Am Startplatz maximal 5 startbereite Piloten
 Bei mehr als 5 Piloten angrenzende Flächen

oberhalb des Startplatzes zur Startvorbereitung
von maximal weiteren 5 Piloten nutzen

 Falls mehr als 10 Piloten anwesend sind:
Wartebereich auf dem Zugangsweg

 Nachrücken in den Startvorbereitungs- bzw.
Startbereich in Reihenfolge der Ankunft

 Falls dies nicht möglich ist muss das Startgelände
unaufgefordert verlassen werden

Bei Erster Hilfe:
 Mund-Nasen-Bedeckung und Einmal-

Handschuhe tragen
 Dem Rettungspersonal die Personalien der 

Ersthelfer angeben

Covid-19 Schutzbeauftrager GCW 

Uli Lacher 

Tel/whatsapp: 0151 75034168

uli.f.lacher@web.de
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